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Ingo Ruhmann

.Pa/Miejr,
Aita?/"

Der automatenlesbare Personalausweis
Die Einführung des automatenlesbaren Personalausweises ist
noch einmal verschoben worden. Aber die im Vorfeld geführ-
ten Diskussionen und das juristische Gerangel um die gesetzli-
chen Regelungen zwischen Datenschützern und Gesetzgebern
haben erkennen lassen, daß die Sicherheitsbehörden an ihrem
Ziel festhalten wollen, den Ausweis sicherheitspolitisch zu
nutzen.
Der Beitrag wurde leicht gekürzt einem im August erscheinen-
den Buch von Ingo Ruhmann über „Jobkiller, Geheimdaten,
Überwachungsstaat", edition cadre Stuttgart, entnommen. In
diesem Buch untersucht der Autor sehr präzise und umfassend
die Zusammenhänge zwischen Individuum, Gesellschaft und
Staat im Zeitalter der Informationstechnologie. Wir danken
dem Verlag für die freundliche Genehmigung des Vorabdruckes.

Das Änderungsgesetz zum Personalausweisgesetz von 1981 sah

noch die Möglichkeit vor, daß sich ein Bundesbürger mit einem
Paß ausweisen konnte. Die Fassung vom 15.3.83 sieht dagegen
nur noch ein Ausweisen mit dem neuen Personalausweis vor.
Daraus folgt, daß jeder Bundesbürger seinen alten Ausweis mit
der Zeit gegen einen neuen auswechseln, bzw. einen neuen Per-
sonalausweis beantragen muß, falls er bisher noch keinen Aus-
weis hatte. Nach Protesten besorgter Datenschützer wurde in
der Gesetzesversion von 1984 der Paß wieder als Legitimations-
papier zugelassen. Der Paß aber soll auch neu gestaltet werden;
die alten Pässe sollen durch solche ersetzt werden, die vom
Computer entziffert werden können.
Sinn dieser Ausweisgesetze ist es, Gesetzesbrecher zu zwingen,
entweder einen neuen Ausweis auf dem Meldeamt zu beantra-

gen oder bei einer Polizeikontrolle ohne Ausweis aufgegriffen
zu werden. In beiden Fällen kann der Gesuchte dann über das

Polizeiliche Datenbanksystem INPOL identifiziert und festge-
nommen werden.
Daher ist abzusehen, daß nach etwa drei Jahren, wenn — stati-
stisch gesehen — etwa 50% der alten Ausweise abgelaufen und
daher mindestens ebensoviele Bundesbürger einen neuen Aus-
weis besitzen, verstärkt solche Bundesbürger bei polizeilichen

Kontrollen untersucht werden, die keinen neuen Ausweis vor-
weisen können.
Autobahnkontrollen könnten dann so aussehen, daß Personen

mit dem neuen Ausweis lediglich an einem Ausweisleser vor-
beifahren, während solche mit altem Ausweis an den Straßen-
rand gewunken würden, wo sie eine mit besonderer Gründlich-
keit durchgeführte Durchsuchung zu erwarten hätten.
Dies mag den rechtschaffenen Bürgern unseres Landes als

durchgreifende Maßnahme für Recht und Ordnung akzeptabel
erscheinen, doch stellt die Umstellung auf diese neue Form der
Identitätskontrolle durch den neuen Personalausweis ein
Grundstein für Maßnahmen dar, deren Bedeutung und Trag-
weite heute noch kaum zu Bewußtsein gelangt sind.

Erst Maschinenlesbarkeit schafft Fälschungssicherheit

Bisher hatte die Polizei nur durch Anfrage Zugriff auf die Da-

tensätze der an sich eigenständigen Meldebehörde. Daten, die

der Ermittlung von Straftätern dienten, wurden in polizei-
internen Dateien gespeichert. Diese Daten sollen nach den Be-

kundungen der Polizei auch die einzigen sein, mit denen der

neue Ausweis abgeglichen werden soll.
Mit dem maschinenlesbaren, fälschungssicheren Ausweis kann
sich die Situation grundlegend verändern. Die zwei Attribute
des Ausweises — maschinenlesbar und fälschungssicher — ha-

ben folgende Bedeutung:
— Fälschungssicher ist der Ausweis — im Gegensatz zu den Be-

teuerungen der amtlichen Stellen — nicht. Die Technik der

Herstellung von Plastikausweisen ist, nicht zuletzt durch die

große Zahl von Unternehmen, die ebenfalls maschinenlesba-

re Ausweise zu internen Kontrollzwecken eingeführt haben,

zu weit verbreitet. Von Interesse sind authentische Papiere
zudem für westliche Geheimdienste. Da nicht anzunehmen

ist, daß bundesrepublikanische Dienststellen auf Antrag
westlicher Geheimdienstkreise gefälschte Ausweise ausstel-

len, und da Klagen befreundeter Dienste über die Fäl-

schungssicherheit des neuen Ausweises nicht bekannt sind,
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ist anzunehmen, daß diese Dienste offenbar schon Wege zur
Fälschung des fälschungssicheren Ausweises gefunden ha-
ben. Dies sollte auch den kriminellen organisierten Unter-
grund zu Eigenanstrengungen anstacheln. Sofern er nur ge-

nug Arbeit investiert, dürfte es für den geschickten Fälscher
keine unüberwindbar große Schwierigkeit sein, sich des

Know-Hows wie der technischen Einrichtung zu bemächti-
gen und einen — für das Auge — ausreichend gut gefälschten
Ausweis zustande zu bringen. Dies gilt vor allem für Intelli-
genztäter der Terrorszene, gegen die dieses Gesetz zuvor-
derst erlassen wurde.

— „Die masc/wne/Ze Zes/wr&e/f <ies dwswe/ses Ar Fbrausser-

zu«# rffl/är, cfaß vo« dem neuen Pmona/flwswe/s erwar-
rete SYc/ter/teirsgewm« vo// e/re/c/tr wd" (Kabinettsvorlage
zum Personalausweisgesetz — PAG). Maschinenlesbar ist das

Attribut, das den Ausweis erst fälschungssicher macht.
Bisher wird bei der Diskussion um die Maschinenlesbarkeit
noch davon ausgegangen, daß das Einlesen des Ausweises
nur einen Abgleich mit den INPOL-Daten bewirkt. Ob der
Ausweis gefälscht ist, oder nicht, wäre so nur anhand derge-
speicherten Verlustmeldungen, oder gar nicht zu erkennen.
Erst wenn die Maschine den Ausweis liest und abgleicht,
kann erkannt werden, ob der dazugehörige Datensatz aus
den Melderegistern
— entweder nicht mit dem Ausweis übereinstimmt, also ein

Duplikat existiert,
— oder daß gar kein zu dem Ausweis gehörender Datensatz

existiert, der Ausweis also gefälscht ist.
Technisch noch nicht in breitem Umfang zu realisieren ist die

Möglichkeit, das Paßbild mit der Vorlage abzugleichen.
Grundsätzlich gilt: fälschungssicher ist zwar nicht der Ausweis,
dafür aber der Datensatz. Um einen Ausweis zu fälschen, müß-
te bei einem derartigen Abgleich mit den Melderegistern auch
der Datensatz der Melderegister manipuliert werden. Wer dies

könnte, wäre in der Lage, auf der Basis seines gefälschten Da-
tensatzes bei der nächsten Meldebehörde einen legal ausgestell-
ten fälschungssicheren Personalausweis zu beantragen.
Die Maschinenlesbarkeit bedeutet des weiteren, daß jeder Aus-
weis jederzeit und überall mit dem zu der den Ausweis besit-
zenden Person gehörenden Datensatz abgeglichen werden
kann. Jedes Lesen des Ausweises kann eine Weitergabe, Spei-
cherung und Umsetzung von Daten bedeuten.
Um die Ausweise auf ihre Echtheit prüfen zu können, wäre es

technisch machbar, die Melderegister per Computerverbindung
für einen Kontrollabgleich verfügbar zu machen. Damit wären
aber die Melderegister nicht länger nur Register einer eigen-
ständigen Behörde — die ihrerseits anderen Behörden angeglie-
dert war —, sondern die Melderegister würden per Datenzugriff
wieder Dateien der Polizei, wie dies im nationalsozialistischen
Deutschland der Fall war.
Eine Totalerfassung aller Bürger auf einer Superdatei, die die
Korrektheit des Ausweises anhand des Datensatzes prüfen
kann, ist gegenwärtig noch nicht real. Die Fahndungsdatei des

BKA, mit der der Ausweis abgeglichen werden soll, hat derzeit
nur mehrere Tausend Einträge. Eine Erweiterung auf eine An-
zahl von mehreren Millionen würde eine signifikante Erweite-

rung des Systems sowohl in der Datenhaltungskapazität als

auch der Suchgeschwindigkeit notwendig machen.
Eine andere Situation ergibt sich aus dem PAG. Auch nach der
Version von 1983 ist es erlaubt (§ 3 a, PAG), den Ausweis zur
Einrichtung und Erschließung von Grenzkontroll-, Fahndungs-
und anderen Dateien zu benutzen. Dies eröffnet den legalen
Weg, statt der suchaufwendigen Datenhaltung nach Namen, die
Nummern des Personalausweises als Index für eine Referenz-
datei einzusetzen und so die ominöse Superdatei zu schaffen.
In ihrer Stellungnahme zum Volkszählungs-Urteil des Bundes-

Verfassungsgerichts führen die Datenschützer zudem aus, daß in
den einzelnen Landesgesetzen durchaus — und im Gegensatz
zum Melderechtsrahmengesetz — die Möglichkeit besteht, die
Seriennummern der Personalausweise zu speichern.
Zusätzlich zur Ausweisnummer ist zur Kontrolle der Echtheit
immer auch die Speicherung von Namen und Geburtsdatum
des Ausweisinhabers auf einer Referenzdatei notwendig. Der
Speicherplatz dafür solltè mit einem Speicherbedarf von ca.
50 Byte pro Datensatz angemessen sein. Sollte der gesamte
Lesebereich des Ausweises in der Referenzdatei gespeichert
werden, so wären pro Person etwa 100 Byte Speicherplatz
notwendig. Dies bedeutet für das derzeit gebräuchlichste Spei-
chermedium Magnetplatte bei einer Gesamtdatei über 60 Mill.
Bundesbürger einen Platzbedarf von 3 Gigabyte für die kleine

Dar /.VPOZ.-A'efz
2 Anlagen

50-Byte Datenmenge und somit 10 Plattenstapel bzw. bei
6 Gigabyte Platzbedarf für die 100-Byte Total-Datenmenge
20 Plattenstapel. Diese Zahl an Magnetplatten wird in Rechen-
Zentren heute oft schon überschritten und bedeutet für die

Speicherplatzverwaltung selbst keine Probleme. Die reine Da-

tenmenge führt aber zu einer Reduzierung der Zugriffsge-
schwindigkeit bei Abfragen von Polizei und anderen. Dabei ist
zu bedenken, daß die Zahl dieser Anfragen von derzeit
100.000 pro Tag bei Einführung des neuen Computer-lese-
freundlichen Ausweises noch zunehmen wird. Dieses Problem
ließe sich aber nach dem derzeitigen Stand der Dinge in einigen
Jahren auf verschiedenen Wegen lösen.
Das Argument zur Unmöglichkeit von Superdateien zur Kon-
trolle müßte zusätzlich durch die ständigen Datenweitergaben
an die Polizei relativiert werden.
Die Meldeämter schicken dem BKA jeden Monat Datenver-
gleichsbänder der Melderegister, die beim BKA gegen die eige-

nen Polizeidateien abgeglichen werden. Sollte durch eventuelle
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erfolgreiche Ausweisfälschungen nun seitens der Sicherheits-
behörden der Wunsch auftreten, die Korrektheit des Ausweises
mit Hilfe der zugehörigen Melderegisterdatensätze nachzuwei-
sen, so könnten diese Datenvergleichsbänder sehr gute Dienste
liefern:
Es ist derzeit noch kaum praktikabel, eine umfassende Datei
aller Bundesbürger auf Abruf bereitzuhalten. Eine einge-
schränkte Datensammlung aber — etwa aller Personen im Alter
von 18 bis 31 Jahren — wäre kein Problem. Diese Daten könn-
ten aus den Melderegistern herausgefiltert und vom BKA zu ei-

ner Referenzdatei zur Kontrolle der Ausweise zusammenge-
stellt werden.
Eine Kontrolle über eine derartige Praxis wäre dem einzelnen
Bürger nicht möglich — er hat sich dabei auf den Datenschutz-
beauftragten zu verlassen. Doch können auch dessen Bedenken
anderen Überlegungen untergeordnet werden, wie dies bereits
mit Polizeipraktiken im Zusammenhang mit der Terrorismus-
bekämpfung Ende der 70er Jahre der Fall war.
Das Bedenkliche am neuen, automatenlesbaren Personalaus-
weis ist nicht die Tatsache einer Absicht, solche Maßnahmen
auch tatsächlich durchzusetzen, sondern, daß er diese Maßnah-
men erst ermöglicht.

Bewegungsbilder

Andere Ideen, die durch den Einsatz des neuen Ausweises an-
fallenden Daten zu nutzen, wurden bereits in Polizeikreisen
diskutiert. Das BKA arbeitet derzeit beim Fahndungssystem
noch so, daß bei einer Anfrage an die Fahndungsdatei nur die
Antwort „gesucht" gegeben wird, auf die eine Festnahme zu
erfolgen hat. Alle anderen Abfragen werden mit der Antwort
„nicht vorhanden" beantwortet und vergessen.
Bei der sog. beobachtenden Fahndung müssen dagegen auch

Rückmeldungen an das System erfolgen. Dies stellt einen An-
satzpunkt für die Erstellung sog. „Bewegungsbilder" gesuchter
Personen dar.
Dabei wird bei einer Ausweiskontrolle erfaßt, wo sich die kon-
trollierte Person befindet; genauer: ist der Betroffene an einer

Grenzstation, in einer Ausweiskontrolle auf der Autobahn, bei
einer Demonstration. Im Zuge der Terroristengesetzgebung
wurden die Befugnisse der Polizei, Ausweise zu kontrollieren,
bereits so stark erweitert, daß nach § 111 StPO an beliebigen
öffentlichen Orten eine Ausweiskontrolle statthaft ist. Weigert
sich der Betroffene, seine Personalien feststellen zu lassen, so
kann er für 24 Stunden in Gewahrsam genommen werden. Mit
der Feststellung und Speicherung der Anfrage ist eine Kontrol-
le aller Bewegungen einer Person möglich.
Diese vom BKA sogenannten „Bewegungsbilder" von Personen
werden heute schon über Personen erstellt, gegen die weder ei-

ne Beschuldigung noch ein Verdacht im Sinne der StPO vor-
liegt. Die Bewegungsbilder dienen dem BKA zur „Verdachts-
Verdichtung". Anfang 1983 begann auch eine Ausweitung der
Speicherkapazitäten zu diesem Bereich. Sind einmal automati-
sehe Zugangssperren zu bestimmten Bereichen — etwa Bahn-
höfe etc. — installiert, so können diese öffentlichen Bereiche —

auch wenn dies einer prophylaktischen Verbrechensbekämp-
fung dienen sollte — ohne Kontrolle (und mögliche Speiche-
rung!) nicht mehr betreten werden.
Besonders schwerwiegend ist die Tatsache, daß das Ausmaß
dieser Kontrollen von den betroffenen Bürgern selbst nie fest-

gestellt werden kann; das Einlesen des Ausweises kann ebenso-

gut die einfache Regelanfrage an die Fahndungsdatei bedeuten,
wie die Weitergabe von Daten. Resultat ist eine Verunsicherung
der Bürger über den Umfang einer realen oder auch nur ange-
nommenen Kontrolle.

Datenschutz?

Die datenschutztechnische Seite wurde bei der Novellierung
des Gesetzes durchaus beachtet; die Einführung einer Perso-

nenkennziffer für jeden Bürger wurde als grundgesetzwidrig
abgelehnt. Die bei der Erstellung der Ausweise anfallenden
„Seriennnmmern dür/en meld zw fznr/c/itnng oder £rsc/i/ie-
/nng von Dateien verwendet werden" (PAG § 3, Abs. 4). Da
der Personalausweis jedoch durch die Angaben zum Namen,
Wohnort, wie Geburtsdatum, die selbst bei Zwillingen nicht
gleich sind, ein ein-eindeutiges Erkennungsmerkmal für die Per-

son, die diesen Ausweis vorzeigt, abgibt, war dem Gesetzgeber
der Verzicht auf die Benutzung der Seriennummern nicht ge-

nug: „Der Persona/nnsweis dar/ nzc/it znr antoznafisc/ien Dr-
scMeßnng von Dateien verwendet werden" (PAG § 3, Abs. 3 a).
Bis 1984 war damit aber die Einrichtung von Dateien durch
das Lesen des Ausweises erlaubt.
Der Unterschied lag darin, daß für eine Zugangskontrolle mit
dem Personalausweis die Datei erschlossen werden muß, die
die Namen der unerwünschten Personen enthält. Soll dagegen
festgestellt werden, welche Person zu welcher Zeit einen Ort
betreten hat, so reicht die Einrichtung einer Datei, in der diese

Daten gespeichert werden, vollkommen aus.
Nach Protesten von Datenschützern wird in der Version von
1984 nun auch die automatische Einrichtung von Dateien ver-
boten. Diese Einschränkungen der Nutzung gelten wohlge-
merkt jedoch nicht für die Sicherheitsorgane und deren „Date/-
en, die /ür Zwecke der GrenzfconlroZ/e nnd der Fa/indnng ans
Gründen der Sïra/ver/o/gnng «nd der Ge/a/irenndwe/ir
Ziefrieèen werden" (PAG).
Für den nichtöffentlichen Bereich ist die Nutzung des Personal-
ausweises durch die letzte Gesetzesversion unterbunden wor-
den. Weder mit der Seriennummer noch mit dem Ausweis selbst
sind Einrichtung oder Erschließung von Dateien erlaubt.
Auch untersagt es das Gesetz, „versc/i/üsse/fe AngaDen-n&er die
Person des /n/iaèers " (PAG) auf dem Ausweis unterzubringen.
„After woft/genierftl: der Answeis, n/c/it die üfter den /.eseanlo-
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mafe« ersc/i/ossefie« Ztofentawke«/ Das èetfewfef, c?«/? 7er M«s-
weis, <2em ma«(/es7e« Gese/zeVexf s/racks zuwz7er, e/«e« ge-
keime« /«ka/7 ka/, «à'm/zck 7e« c/cr ««gesck/ossenen 77V.POZ-

Dafe/e«, dt'e üker 7/e Lesegeràïe .FTlSTA/AT/MT', ,05S£7? K4-
7707V' o. a. si^wafo/eren " (Steinmüller).
Die mit dem automatenlesbaren Personalausweis verbundenen
potentiellen Gefahren sind von großer Tragweite. Doch bei
der Diskussion um einen automatenlesbaren Ausweis in Plastik-
kartenform sollte nicht vergessen werden, daß sich der Wider-
stand gegen dieses Instmment der Informationstechnologie
unter Umständen an einem falschen Punkt kristallisiert: Die
Automatenlesbarkeit ist nicht allein ein Merkmal des bundes-
deutschen Personalausweises.
In den USA wird seit 1983 ein automatischer Ausweisleser ein-
gesetzt, der Pässe lesen und verarbeiten kann, die in einer com-
puterlesbaren Schrift ausgestellt wurden. Dies sind in den USA
zwar erst 20% der ausgestellten Pässe, doch soll dieser Prozent-
satz rapide gesteigert werden. Der auf dem O'Hare-Flughafen
installierte erste Ausweisleser seiner Art kann Namen, Geburts-
datum und die Paßnummer automatisch erkennen und an den
angeschlossenen Rechner weitergeben. Dort werden die Daten
mit Zoll- wie auch FBI-Dateien abgeglichen.

Nachteil dieser Methode des sog. Klarschriftlesens von Doku-
menten ist die relativ große Zeitspanne, in der der Ausweis-
leser die Daten erst erkennen und für die Datenabfrage verar-
beiten muß. Diese Art der Mustererkennung von Bildern — wie
die Ausweisseiten es sind — war auch zu der Zeit noch zu auf-
wendig, als die Pläne für einen automatenlesbaren Ausweis in
der Bundesrepublik heranreiften. Die Methode des Klarschrift-
lesens macht eine Kontrolle auch z.Zt. nur mit festinstallierten
Geräten möglich und erlaubt zudem keine schnelle Kontrolle
von großen Menschenmengen.
Die derzeitigen Nachteile dieser Form der Automatenlesbar-
keit von Ausweispapieren durch Klarschriftleser werden mit
der Entwicklung der Technik verschwinden. Neben der in der
Bundesrepublik diskutierten Form eines automatenlesbaren
Legitimationspapiers wird also in Zukunft eine zweite Form
der Automatenlesbarkeit treten. Erweist sich beispielsweise die
Durchsetzung der Pläne der Bundesregierung als nicht möglich,
so könnte die in den USA praktizierte Lösung eine willkomme-
ne Alternative sein.
Der automatenlesbare Ausweis stellt eine bisher nicht gekannte
Möglichkeit zur Gefährdung unseres Rechtsstaates dar. Die ver-
sprochene Fälschungssicherheit kann vollends nur durch die
Maschinenlesbarkeit garantiert werden. Die derzeitigen Polizei-
daten reichen zu einer solchen Kontrolle nicht hin. Deshalb
werden die Melderegister Gefahr laufen, von der Polizei für
Kontrollzwecke vereinnahmt zu werden. Jede Art der Daten-
weitergäbe von Melderegisterdaten an die Polizei sollte daher
genauestens kontrolliert werden.

Datensätze der Stadtverwaltung Bonn

Als Beispiel, was allein bei den Städten — hervorgehend aus

den Melderegistern wie aus anderen Datenbeständen — an Da-

teien zu finden ist, sind im folgenden Auszüge aus einigen der
149 Dateien der Stadt Bonn aufgeführt.

- Die Einwohnermeldedatei enthält zusätzlich zu den oben

angeführten Datensätzen nach § 2 MRRG Angaben zu: Be-

ruf, Angaben zur Lohnsteuerkarte, Angaben zur Wahlbe-

rechtigung, Angaben zu früheren/weiteren Wohnadressen;
seit 1980 auch „Hinweise zu Vormundschaften, Adoptio-
nen u.ä.". Übermittelt wird laut Amtsblatt Nr. 13 vom
25. März 1980 regelmäßig an: „Adreßbuchverlage, Woh-

nungsgeber, Krankenkassen, Polizei, BKA, Verfassungs-
schütz, u.ä. Behörden".

— Die Kartei der Fahrzeughalter wird regelmäßig an „Polizei,
BKA, Verfassungsschutz u.ä. Behörden" übermittelt.

— Zur Erfassung von Ausländern und Wehrpflichtigen ist für
beide eine spezielle Datei eingerichtet. Diese wird u.a. an
Polizei, bzw. Kreiswehrersatzämter weitergeleitet. Die
Wehrpflichtigendatei wird außerdem durch die Schülerdatei-
en der Gymnasien und Fachoberschüler auf dem neuesten
Stand gehalten.

— Für jede Schule existiert eine Schülerdatei. Darin sind bei
Realschulen Daten über die Teilnahme der Eltern an Eltern-
Sprechtagen, bei Sonderschülern der Intelligenzquotient und
bei Abendschülern das Kfz-Kennzeichen enthalten.

— In der Einnahmebuchungskartei der Stadtkasse werden
„Mahn-/Stundungs-/Pfändungs- u.ä. Vermerke" gespeichert.
(Amtsblätter der Stadt Bonn)

In der folgenden Tabelle sind besonders sensible Datenbestän-
de der Verwaltung der Stadt Bonn angegeben.

Datensätze der Stadt Bonn

Datei und betr. Perso- gespeicherte Zweck der Datei
-nummer nenkreis Daten und Übermittlun-

gen an

Einsatz- transportierte 1. Name Gebührenabrech-
blätter Personen bei 2. Wohnadresse nung,
37002 Notarzt-, Ret- 3. Geburts- Einsatzstatistik

tungswagen angaben
und Kranken- 4. Aktenzei- Kassen,
wageneinsät- chen Versicherungs-
zen 5. Einsatzdaten träger

6. Transport-
ziel

7. Kranken-
kasse

8. Arbeitgeber

Kartei der Klienten/Pa- 1. Namen Hilfskartei für
Ratsuchen- tienten (Kin- 2. Wohnadresse Sachbearbeitung,
den der, Jugendli- 3. Geburts- Statistik und
51001 che, Heran- angaben Abrechnung

wachsende, El- 4. Geschlecht
tern) der psy- 5. Beruf/ Psychol. Bera-
chologischen -sgruppe tungsstellen,
Beratungsstel- 6. Familien- Fachleute
!e stand

7. Telefon-Nr.

Mietpreis- Grundstücks- 1. Angaben zur Grundlage für die
Sammlung und Wohnungs- Lage, Moder- Aufstellung von
62003 eigentümer, nisierung, Gutachten

Erbbauberech- öff. Förde-
tigte rung vereid. Sachver-

2. baulicher verständige, Ge-
Zustand richte, oberer

3. Größe, Gutachteraus-
Miethöhe schuß

Qtye//e: >4 m tab/äffer c/er Sfac/f ßonn

Wer also glaubt, daß eine Stadt nicht auch über Gesundheits-
daten ihrer Einwohner verfügt, täuscht sich. Und wer nicht
glauben will, daß diese Daten — vor allem solche aus dem Be-

reich der psychosozialen Beratungsdienste — nicht in falsche
Hände geraten, möge sich in Erinnerung rufen, daß z.B. 1975
die Klientenkarteien der Aachener Drogenberatungsstelle von
der Polizei beschlagnahmt wurden. Und wen schließlich die

Angst vor der Erstellung von Mietenspiegeln durch die Erhe-

bungen der verschobenen Volkszählung heimsuchte, der sei be-

ruhigt zu erfahren, daß es diese längst in städtischen Dateien

gibt.
Zur genaueren Lektüre der Datenbestände der — exemplarisch
ausgewählten — Stadt Bonn oder jeder anderen Stadt in NRW

sei auf die dortigen Amtsblätter verwiesen.
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